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»Gemeinschaft beim Herrenmahl«?
Ernste Probleme, offene Möglichkeiten

I Ein regionales Problem?

1 Nur eine Frage des 16. Jahrhunderts?

Im Jahre 1974 tagte in Accra im westafrikanischen Ghana die Vollver-
sammlung der »Kom mis sion für Glau be und Kirchenverfas sung« (»Faith 
and Order«) des Weltkirchenrates. Ein deutscher Theo logieprofessor 
- er ist heute Bischof - nahm als Beobachter und Diskussions redner 
teil. Am Rande der Tagung erzählte ihm ein Missio nar von der prakti-
schen Ökumene in seiner Gemeinde. Wenn er, der Missionar, ein-
mal sonntags verhin dert sei, schicke er seine Gemeindeglieder zum 
Gottesdienst des evangelischen Amts bruders, und zwar ein schließ lich 
Abendmahlsteilnahme. Das glei che geschehe im umgekehr ten Fal le. 
Auf die Frage des deutschen Pro fessors, ob er denn dabei theologisch 
ein gutes Gewissen habe, antwortete der Mis sionar: »Wir werden 
uns doch im afrika nischen Busch nicht noch einmal eure Probleme aus 
dem 16.Jahr hundert antun!« 
 Zur Klarstellung: Die Frage der Herrenmahlsgemeinschaft war 
im 16.Jahrhundert kein Problem. Sie war schlicht ausgeschlossen 
- übrigens nicht nur zwischen den romtreuen Christen und den An-
hängern der Reformation, sondern auch zwischen den verschiedenen 
Gruppierungen innerhalb der Reformation: den »Lutherischen«, den 
»Oberdeutschen« (den Anhängern Zwinglis, den Luther ironisch den 
»Dr. Zwingel« nennt), später den »Reformier ten« (Anhängern Cal vins 
ins Genf) und selbstverständlich den kleinen Gruppen, von Luther 
»Schwärmer«, »Schwarmgeister«, Rottengeister genannt, in der For-
schung als »(Wieder-)Täufer« und »Spiritualisten« unter schieden. Der 
Empfang des Herren mahls bei der »anderen Reli gionspar tei« (so hie-
ßen die werdenden, aber noch nicht getrenn ten Konfessionskirchen 
damals) war der Ritus der Konversion - entweder zu einer refor mato ri-
schen oder zur papsttreuen Seite. Erzbischof Hermann von Wied, dem 
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es 1543 fast gelungen wäre, in Köln eine (ziemlich abgeschwächte) 
Form der lutherischen Refor mation einzuführen, deswegen von 
Luther ungnädig beurteilt, vom Kaiser mit Krieg überzogen und vom 
Papst abgesetzt wurde, kom munizierte auf dem Sterbebett »unter 
beiderlei Gestalt« - und das werten lutheri sche wie katholische For-
scher bis heute mit Recht in dem Sinne: Er hat sich auf dem Sterbebett 
zur Reforma tion bekannt.  
 Und doch geht unsere heu ti ge Frage auf das unse lige Erbe der 
Spal tungen des 16.Jahr hun derts zurück. Daß sie inzwi schen immer hin 
eine Frage ist, zeigt, daß wir schon dabei vor angekom men sind, das 
unselige Erbe ab zutra gen. Dürfen wir es wirklich noch der ganzen 
Chri stenheit zumu ten? Wird man nicht so fragen dür fen: Haben wir 
über haupt noch ein Recht dar auf, das Tisch tuch am Tisch des Herrn 
bis zum Jüng sten Tag zer schnitten zu lassen?

2 Ruhe vor dem Sturm?

Im vergangenen Jahrzehnt war es um die Frage der Gemeinschaft 
beim Herrenmahl zwischen evangelischen und katholischen Chri sten, 
zumindest um die Möglichkeit gegenseitiger Zulassung, einigerma-
ßen ruhig geworden. Zwar kann man keinen Vortrag über den Stand 
der ökumenischen Beziehungen halten, ohne daß späte stens in der 
zweiten Runde der nachfolgenden Diskussion gefragt wird, wann 
denn die »Abendmahlsgemeinschaft« endlich komme und warum die 
katholische Kirche sich so unnachgiebig weigere, einer gegen seitigen 
Zulassung zum Tisch des Herrn zuzustimmen. Doch in der theologi-
schen Diskussion sind die Argumente pro und contra aus getauscht, 
substantiell neue sind nicht zu erwarten. 
 Aber seit dem Mainzer Katholikentag 1998 steht die Frage 
über raschend neu auf der Tages ord nung. Auf dem Katholikentag 
war eine Arbeitseinheit diesem Thema gewidmet. Es referierten und 
diskutierten untereinander und mit dem überwältigend zahlreichen 
Publikum Prof. Harald Wagner (Münster) von katholischer und Prof. 
Eberhard Jüngel (Tübingen) von evangelischer Seite. Außerhalb des of-
fi ziellen Katholikentages ließ sich die »Initiative Kirche von unten« nicht 
davon abbringen, einen ökumenischen Her renmahlsgottesdienst mit 
Inter kommunion anzuberaumen. Für den kommenden Katho likentag 

in Hamburg hat sie wiederum versucht, einen solchen Gottesdienst 
in das offi zielle Programm einzubrin gen. Die Deutsche Bischofs-
konferenz hat erwartungsgemäß abge lehnt, und das Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken, Veran stalter des Katholikentages, 
hat - übrigens nach gründlicher interner theologischer Beratung! 
- sich dem nicht widersetzen können. Daraufhin steht erneut eine 
ökumenische Herrenmahlsfeier außerhalb des offi ziellen Katholiken-
tages zu erwarten. Für die Feiern zum 750jährigen Jubiläum der heute 
evangelischen Kathari nenkirche in Hamburg, deren Kern vier »histori-
sche« Gottesdien ste aus den Epochen der Geschichte der Kirche sein 
sollen, konn te eine lateinische Messe in der mittelalterlichen Form mit 
gregorianischem Choral nicht in Erwägung gezogen werden wegen 
des sich sofort anmeldenden Problems der Kommunion evangelischer 
Teilnehmer; man »begnügt« sich mit einer lateinischen Vesper. Hoch-
bri sant wird die Frage naturgemäß vor allem im Zu sam men hang mit 
der Vorbereitung eines »Öku me ni schen Kir chen tages« im Jahre 2003. 
Denn hier muß die Vor-Diskussion nicht zwischen »offi ziel ler« und 
sog. »Kirche von unten« ausge tragen werden, sondern, Aug’ in Aug‘, 
zwischen den »offi ziellen« Re präsentanten beider Kirchen. 
 Die Über raschung liegt also nicht auf dem theologi schen Feld. Gestrit-
ten wird zwi schen denen, die endlich praktische Konse quenzen aus 
nach ihrer Über zeugung wahr lich hinrei chender theo logischer Über-
einstimmung for dern, und solchen, die dabei zu mindest seelsorgli che, 
psycho logische, auch kirchen poli tische Probleme sehen, wenn nicht 
gar auch noch unerledigte theologi sche Fragen. Neue theo logische 
Argumente aber fördert diese neue Debatte bis jetzt nicht mehr zu-
tage. Ist dies der Stand der Dinge? Da lohnt sich zur Klärung ein Rück-
blick in die theologi sche Diskussion der letzten drei Jahrzehn te. 
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II Eine Diskussion von seltener Lebhaftigkeit

1 Kirchliche Bestimmungen - in theologischer Sicht

Es ist noch nicht so lange her, da war es Katholiken verboten, an 
einem nicht-katholischen, in Deutschland also vor allem: einem evan-
gelischen Gottesdienst teilzunehmen. Dort mit zubeten und mitzu-
singen galt als öffentliches Anti-Bekenntnis gegen die allein wahre 
Kirche Jesu Christi, die römisch-katholische. Nur »pas sives Dabei-
stehen« war erlaubt, wenn es sich aus protokolla ri schen oder 
Höfl ichkeits gründen nicht vermeiden ließ (vgl. cic 1917: can. 1258 §§ 
1 u.2; can. 2316). Auch in Köln hielt man sich daran, aller rheinischen 
Liberalität zum Trotz. Ich erinnere mich noch, wie ich als fünfjähriger 
Junge mit meinem Vater an der evangelischen Trauung eines Kolle-
gen teilnahm. Es war das erste Mal, daß ich eine evangeli sche Kirche 
betrat. Mein Vater hielt sich strikt an die Vorschriften (er war ne-
benberufl ich ausgebildeter Religionslehrer mit missio canonica und 
agitierte innerhalb der katholischen Männergruppe unter dem dama-
ligen Domvikar und späteren Generalvikar Teusch gegen die Nazis). 
Und so hielt ich mich auch an die Vorschriften. Mitsingen und Mit-
beten kam nicht infrage. 
 Doch seit dem Zweiten Vatikani schen Kon zil ist es mit dem »pas-
siven Dabei ste hen« vorbei. Das Ökumenismusdekret erklärt: »Bei be-
sonderen Anlässen, zum Beispiel [also: nicht nur!] bei Gebeten die 
›für die Einheit‹ verrichtet werden, und bei ökumenischen Versamm-
lungen ist es erlaubt und auch erwünscht, daß sich die Katholiken mit 
den getrennten Brüdern im Gebet zusammenfi nden« (Art. 8). Seitdem 
ist »Ökume ni scher Wort got tes dienst« ein fester Begriff geworden. 
Das »Ökumenische Direktorium« von 1967, 1970 und wieder 1993 hat 
die Bestimmungen des Ökumenismusdekre tes voll »ausgereizt« und 
die Möglichkeiten des ökumenischen Wort gottesdienstes auf alle 
wichtigen Anliegen und zudem auf alle nicht-sakramentalen Gottes-
dienste ausgeweitet. 
 Seit der selben Zeit fl ammt aber eine lebhafte Debatte um eine 
wei tergehen de Gottes dienst gemein schaft auf, die auch den Sakra-

mentsgottesdienst einbe zieht, praktisch also die Euchari stiefei er, das 
Abendmahl, oder mit dem gemein samen ökumenischen Wort: das 
Herrenmahl. Denn ein jetzt sogar »erwünsch ter« und gut ge stalteter 
ökumeni scher Wortgottes dienst läßt um so dringlicher fragen, 
warum es denn nicht nun auch mit gemeinsa mer Herren mahlsfeier 
weiter gehen darf.  
 Diesbezüglich nun sind in der katholischen Kirche die Bestimm-
ungen, wiederum gestützt auf das Ökumenis musdekret, wesentlich 
restriktiver. Sie erlauben eine be grenzte Herren mahls gemein schaft 
mit der Ostkirche im Rahmen von deren Recht und Ordnung - was 
die Ostkir che bis heute nicht erwidert hat -, verbieten sie aber mit 
den Kirchen der Reforma tion, ausgenom men den sogenann ten »drin-
gen den Fall«, wenn evangeli sche Christen Amts träger der eige nen 
Kirche nicht errei chen können und, im Einklang mit dem katholischen 
Glauben in bezug auf das Sakra ment und in rech ter Einstellung, in 
der katholischen Kirche um die Kom munion bitten. Schon hier wird 
man fragen dürfen: Wenn solche Ausnahmen möglich sind, dann 
ist begrenzte und vorläufi ge Herrenmahlsgemeinschaft nicht total 
wesenswidrig in bezug auf das Sakrament. Wenn sie so absolut an 
vorher gegebene Kirchengemeinschaft gebunden wäre, wie sich das 
durchschnittliche Argument liest, dann könnte es davon so wenig 
eine Ausnahme geben, wie man auch nicht ohne Wasser taufen 
und ohne Brot und Wein Eucharistie feiern kann. Indes, als entschei-
denden Grund für die Re striktio nen nennt das Ökume nismusde kret, 
daß die Kir chen der Reforma tion »nach unserem Glauben vor allem 
wegen des Fehlens des Wei hesa kramen tes (des defectus ordi nis) die 
ur sprüngliche und voll stän dige Wirk lich keit (die sub stantia) des 
eu charisti schen My steri ums nicht be wahrt ha ben« (Ar tikel 22). So 
steht es dann auch im »Katholischen Erwachse nenka techismus« 
der Deutschen Bischofskonferenz von 1985 (S. 361), im neuen »Ka-
techismus der Katholischen Kirche«, dem sog. »Weltkate chismus« 
(Nr . 1400) und im Ökumenischen Direktori um (Nr. 130-131); vgl. can. 
844 ; 908 cic 1983.  
 Dies alles hat eine Diskussion von seltener Lebhaftigkeit nicht 
verhindern oder stoppen können. Denn die evangelischen Kirchen 
und ihre Theologie sagen zwar nein zu bestimmten Einzel heiten des 
katholischen Verständnisses vom Herrenmahl. Dennoch lassen sie 
ihrer seits katho lische Chri stinnen und Chri sten zu, wenn sie bei ihnen 
das Abendmahl begeh ren, weil sie, so die Begründung, trotz der 
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Einwände in der katholischen Eucharistie feier das Mahl des Herrn 
nach biblischem Zeugnis wiedererkennen. Man fragt sich: Wenn die 
umstrittene Herrenmahls gemein schaft zu den wesentlichen Fragen 
gehört oder zumindest eng mit ihnen verbunden ist - ist man sich 
dann am Ende weniger einig, als man sonst im ökumeni schen Ge-
spräch vorgibt? 
 Diese Frage stellt sich besonders im Hinblick darauf, daß Rom und 
der Lutherische Welt bund nach, wie bekannt, turbulenten Diskus-
sionen und zeitweilig drohendem Scheitern am 31.Oktober 1999 in 
Augsburg die »Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungs lehre« 
unterzeichnet haben, wonach die Rechtferti gungs lehre, das Zentrum 
reformatorischer Theologie, an der im 16. Jahrhundert die Einheit der 
abendländischen Kirche zerbrochen ist, also die Kernfrage des öku-
menischen Gesprächs, die Kirchen von heute nicht mehr trennt! Aber 
Kardinal Cassidy hat noch in seiner Predigt bei der Unterzeichnung 
in Augsburg Erwartungen gedämpft: Bis zur Gemeinschaft beim 
Herrenmahl sei es noch ein langer Weg. Dann aber kann man anders-
herum fragen: Wenn die Frage nach der Herren mahlsgemeinschaft 
sich nicht mit der zentralen Frage nach der Rechtfertigung mitklärt, 
wenn sie demnach nicht zu den Kern fragen des ökumeni schen 
Ge sprächs gehören sollte  - warum ist dann eine Ver ständigung in 
Theorie und Praxis so schwierig? 
 Die Subtilitäten dieser theologischen Diskussion können auch 
gebildete Christenmenschen nur noch schwer einsehen. Darum ist 
inzwischen bei vielen Chri stin nen und Christen Ge mein schaft beim 
Her renmahl längst Praxis - bei Mit gliedern öku meni scher Ar beits-
gemeinschaf ten und Sozialdiens te, zwischen gut unter der Leitung 
ihrer Pfarrer zusammen arbeiten den evangeli schen und katholischen 
Ge mein den und, das vor allem, bei kon fessionsver schiede nen Ehe paa-
ren und Familien. Sie wird besten Gewissens geübt, aber vielleicht 
nicht immer mit bester theologischer Gewißheit - obwohl sie unter 
den deutschen Theologen auch Kron zeugen hätte, die heute Bischöfe 
sind und also gegenteilige Positionen einnehmen müssen. 

2 Theologische Kernargumente 
für eine ökumenische Öffnung des Herrenmahls

Naturgemäß verläuft die Diskussion auf zwei »Schienen«, der theo-
logischen und der kir chenpolitisch-seelsorglichen. Die theo logische 
Frage lautet: Ist Herrenmahlsgemeinschaft beim gegen wärtigen 
Stand des ökumenischen Gesprächs zwischen den beteilig ten Kirchen 
theologisch verantwortbar, oder würde sie nach wie vor kirchen-
tren nende Gegensätze überspringen und darum schlicht intellektuell 
unredlich sein? Die kirchenpolitisch-seelsorgli che Frage lautet: 
Was wären - selbst wenn theologisch alles mit rechten Dingen zu  -
ginge - die Folgen für das Verhältnis der Kir chen zueinander und 
für das Verhältnis der Christinnen und Chri sten zu ihren eigenen 
Kirchen? Wir müs sen auf beiden Linien einen kurzen Einblick in die 
Diskussion versuchen. Bei näherem Zusehen ist nicht jedes Argument 
oder Gegen argument aus Gold, sondern nicht selten schiere Schutz -
be hauptung oder gar Denkver weige rung, und zwar auf beiden 
»Schie nen« der Diskussion. Ander seits sind einige Argumente von 
größerem Ernst, als man beim ersten Lesen zugestehen möchte. 
 Dennoch: Die Debatte ist, aufs Ganze gese hen, von einer ganz 
unglaublichen Intensität und Differenziert heit. Eine Bibliogra phie 
von 1971 zählt aus der kurzen Zeit zwischen dem Konzil und dem 
Stich datum nicht weniger als 1100 (elfhundert) Titel. Und die Diskus-
sion ging lebhaft weiter. 1978 habe ich sie mit einer Gruppe von Stu-
dierenden einmal in einem Seminar durch gear beitet und dabei »stur« 
die Argumente aufgelistet. Wir kamen auf 50 Pro- und 21 Contra-
Argumente! Ich habe die Untersuchung dann fortgeführt und 1995 in 
einem größeren Aufsatz veröffentlicht. Dabei zeigte sich, was schon 
angedeutet wurde: Die Argumente wiederholten sich. Die Zahl blieb 
konstant. Daß die Contra-Argu mente so erheb lich weniger sind, liegt 
am »Be sitz stand«: Leider muß sich größere Mühe der Argu mentation 
ge ben, wer die Herren mahlsgemeinschaft befürwortet, nicht, wer 
sie ablehnt. Eigent lich seltsam - wo doch der Papst selbst mehrfach 
erklärt hat: Was uns eint ist viel mehr und viel bedeutsamer, als was 
uns trennt!
 Unter den vielen Argumenten schälen sich einige Hauptargu-
mente und entsprechende Gegenargumente heraus, die wiederum 
Rück fragen herausfordern. Werfen wir nun zunächst einen Blick auf 
die theo logi schen Stellungnahmen. Die Hauptargumente zu gunsten 
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einer Herren mahls ge mein schaft - zumindest in bestimmten Fällen 
und unter bestimm ten Bedingun gen - sind diese:
 1 Die Einladung Jesu Christi zum Herren mahl ist Einladung zum 
Eintritt in die Herrschaft Gottes und Verheißung der Vergebung der 
Sün den. Ganz konkret und einfach: Die Einladung Jesu zum Her-
renmahl ist die Einladung in den Glauben. Diese Einladung ist be-
dingungslos und darf darum nicht kirchlich einge schränkt wer den, 
es sei denn, der Hinzu tritt wird erkennbar gerade nicht als Antwort 
auf diese Einla dung vollzo gen. Darin sind die neutesta mentlichen 
Herrenmahls texte einig, mögen sie ansonsten schon eine unter-
schiedliche Herren mahlstheo logie spie geln. Der Umgang mit der 
Frage der Ge mein schaft beim Herren mahl ist damit unaus weichlich 
ein Test auf die grund legen de Vorordnung Christi vor der Kirche - mit 
dem evange li schen Theologen Gerhard Ebeling zu sprechen: auf die 
»Funda men talun ter scheidung« zwi schen Chri stus und der Kir che. 
 2 Das Herrenmahl ist gewiß das eindrücklichste Zeichen der voll-
endeten Gemeinschaft der Kirchen im Glauben. Doch in der Situa-
tion der zerrissenen Christenheit kann es zugleich und vorab auch 
Zeichen, Ausdruck der ersehnten, werdenden, erbete ten, immer 
unvoll kommenen, unvollständigen, somit zu erhoffenden Gemein-
schaft sowie Mittel, Quelle und Voraussetzung dafür sein. Daß eine 
solche Sicht der Dinge in der Tradition wenig Anhalts punkte hat, 
spricht nicht gegen Herrenmahlsgemein schaft aus den genannten 
Gründen, sondern gegen die Begriffs stutzigkeit der Tradition, die in 
Sachen Ärgernis der zerstrit tenen Christenheit die Lektion noch nicht 
gelernt hatte, die wir inzwischen gelernt haben oder doch haben 
lernen können. 
 3 Die Gemeinsamkeiten im Verständnis des Herrenmahles - wirk  -
li che Gegenwart des erhöhten Christus bei der Gemeinde in, mit und 
unter den eucharistischen Gaben, Vergegen wärtigung des Todes 
Christi für uns, innerster Kern des Kircheseins der Kirche (»Summe 
des Evangeliums«: Luther) - sind so bedeutsam, daß davor die ver  -
 bleibenden Inter pretations- und Praxisunterschiede ver blassen. Beim 
Herren mahl darf schon gar nicht passieren, was immer wieder pas-
siert: daß die Kirchen für eine Gemeinschaft untereinander mehr an 
Einheit fordern, als sie für den Zu sammen halt innerhalb ihrer eigenen 
Kirchengemein schaft für nötig er achten. Es ist hier im übrigen dar-
auf hinzuweisen, daß die re striktiven Konzilsaussagen und folglich 
die daran anknüpfenden Bestimmungen des Kirchenrechts und des 

Ökumenischen Direktoriums erfolgten auf dem damali  gen Stand des 
ökumenischen Dialogs. Kann man aber in der Frage der Herrenmahls-
gemeinschaft heute so tun, als habe sich seit 1965 im theologi schen 
wie kirchenamtlichen ökumenischen Dialog überhaupt nichts bewegt? 
Es sei nur erinnert (unter anderem) an das internationale lutherisch-
katholische Dokument »Das Herren mahl« (1979), die Konvergenz-
erklärungen über »Taufe, Eucharistie und Amt« von Lima (1982) 
und die einschlägi gen Abschnitte in dem Dokument »Lehrverurtei-
lungen - kirchen tren nend?« Es ist jedenfalls legitim zu fragen, ob 
die aktuellen Bestimmungen mit dem gegen wärtigen Stand des 
Gesprächs noch im Einklang sind. 
 4 Die bereits gegebene und von allen im ökumenischen Gespräch 
stehenden Kirchen anerkannte Einheit der Christen im Glauben ist  
längst so groß, daß sie ein gemeinsames Her renmahl rechtfer tigt. 
Gerade dies, die Einheit im Glauben an Jesus Christus als den allei-
nigen Grund unserer Gemeinschaft mit Gott, ist ja in der »Gemein-
samen Erklärung zur Recht fertigungslehre« auf das ein drucksvollste 
festgestellt worden. Im Klar text: Im Gegen satz zu dem quantita tiven 
Bild, das die Diskussion bietet, tra gen nicht die Be für worter, sondern 
die Gegner jegli cher Öffnung des Her renmahls die theologische Be-
weislast für ihre Haltung.
 Was sind die Gegenargumente, und was ist darauf zu ant   wor-
ten? 

3 Theologische Gegenargumente - und Rückfragen

 1 Die historisch-bibelwissenschaftliche Diskussion, sagt das (vor 
allem katholische und ostkirch lich-orthodoxe) Gegenargu ment, mag 
urteilen, wie sie es mit ihren Methoden erkennt, die Kirche hat über 
die richti ge Inter pre tation ent schie den, und demgemäß ist Her-
renmahlsge meinschaft nur auf der Grundlage des so ent schiede nen 
Verständnisses möglich. - Rückfrage: Kann man eine alte kirch liche 
Entscheidung gegen heutige ernsthafte Fra gen der Bibelwissenschaft 
ins Treffen führen, die zur Zeit der Entschei dungen - im Mittel alter, zur 
Reformations zeit - noch gar nicht vor dem Blick stan den? Vor allem 
aber: Kann selbst eine legitime Entscheidung über das Ver ständnis 
des Herrenmahls die Bedin gungslosigkeit der Einladung Jesu in eine 
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bedingte Einla dung verwandeln? In der »Gemeinsamen Erklärung« 
hat man sorgfäl tig unterschieden zwischen dem »Konsens in den 
Grundwahrheiten«, also dem gemeinsamen Glauben an Christus als 
den alleinigen Grund unseres Heils vor Gott, und den ver schiedenen, 
auch gegen sätzlichen lehrhaften Auslegungen dieser Grund wahr-
heiten, die sich auf diese Grundwahrheiten beziehen, aber, weil als 
solche zeit- und situationsbedingt, diese Grundwahrheit nie so aus-
schöpfen, daß nicht auch andere Auslegungen möglich und zulässig 
bleiben. Müßte nicht beim Verständnis des Herrenmahls nach ähn-
licher Methode vorgegangen werden?
 2 Wir sind, sagt das Gegenargument, gegenteiligen Beteuerun-
gen zum Trotz zwischen der katholischen Kirche und den Kirchen 
der Reformation im Verständnis des Herrenmahls nicht so hin  -
rei chend einig, daß eine Herrenmahlsgemeinschaft redlich sein 
könn te. - Rück frage: Man müßte sich hier natürlich eigentlich auf 
die Einzelheiten einlassen. Doch statt dessen ist zunächst noch ein-
mal an die Frage der Aus nahmen zu erinnern: Wie will man sie bei 
solcher Gegenargumenta tion objektiv - also nicht nur im Blick auf 
subjektiv irrendes Gewissen - begründen? Wichtiger aber ist: Wie 
kann die katholi sche Kirche den Kirchen der Re forma tion verweigern, 
was sie den orthodoxen Ostkirchen zu er kennt? Diese haben niemals 
die (west kirchliche) vorrefor ma tori sche wie nachre formatorische 
Lehre von der sogenannten »Trans substantiation«, das heißt von der 
Wesens verwandlung von Brot und Wein, sowie die wie auch immer 
inter pretierte Lehre vom »Meß op fer« akzeptiert. Aber nicht ihnen, 
wohl aber den Re forma tions kirchen hält man diese Lehren kirchen-
trennend vor. 
 3 Die evangelischen Kirchen, sagt das Gegenargument unter 
Be ru fung auf Ökumenismusde kret Art. 22, haben keine »gültig« 
geweih ten Amtsträger. - Rückfrage: Kann man die Kirchen der Refor-
ma tion, wie das Zweite Vatikanische Konzil es tut, »Kirchen« nen nen 
(vgl. die summarischen Formulierungen in Ökumenismusdekret Art.19; 
Kirchenkonstitution Art.15, die keinen Anhaltspunkt für die inzwi-
schen wieder üblichen Ausgrenzungen geben), ihnen den Willen 
zum stif tungsgemäßen Vollzug des Herren mahls attestieren und 
durch sie, nicht trotz ihrer, den Heiligen Geist in ihren Gliedern wir-
ken sehen (Kirchenkonstitution Art. 15; Ökumenismus dekret Art.21) 
- und gleich zei tig ihre Amtsträger für eine Art Usurpato ren hal ten, 
die man nur höfl ich beim Sektemp fang respek tiert, anson sten aber, 

wäre man kon sequent, objektiv als Hoch stap ler anse hen müßte? Mit 
welchen Gefühlen müßten ka tholische Theo logen evange lischen Kol-
leginnen und Kollegen in ihrer Eigen schaft als Amts trägern - Pasto-
ren und Pastorinnen, Bischöfen und Bischöfi nnen - bei ökumenischen 
Ge sprächen gegen übersitzen, wenn sie die offi  ziellen Auffassungen 
ihrer Kirche ganz ernst nähmen? Und will man sich wirk lich dem Ver-
dacht aus setzen, gegen den man anson sten so ener gisch prote stiert, 
näm lich, die rö misch-katho lische Kirche habe ein halb-magisches 
Weihe  ver ständnis, wenn sie mit der in den Kirchen der Reforma tion 
abge brochenen sogenannten »apostoli schen Amtsnach folge« ar gu-
men tiert, als sei diese zum Zwecke ihrer »Gültig keit« eben doch an 
die (histo risch ohnehin ungesicherte) lüc kenlose Abfolge der Handauf-
le gungen gebunden (wie das Ökumenische Direktorium Nr.122 
vorauszusetzen scheint)? Ich weiß, das ist ein komplizier tes Thema. 
Aber der harte Kern des Konsenses unter den Fachleu ten ist: Die 
»apostolische Suk zession« beruht nicht mechani stisch auf der unun-
terbrochenen Kette der Handaufl egungen - selbst wenn diese nach-
weisbar wäre -, sondern auf der Kontinui tät in Glaube und Lehre mit 
der Kir che der Apostel; die Hand aufl egung ist deren Zeichen. Dar auf-
hin muß man entweder auf das Argu ment mit der »apostolischen 
Sukzes sion« verzichten, oder man muß diesen Be griff theologisch im 
angedeu teten Sinne neu bestimmen. Dann aber muß er unweiger lich 
auch den Reformations kirchen zug ute kommen.  
 4 Die evangelischen Kirchen, sagt das Gegenargument, ver ste-
hen den Zusammenhang von Herrenmahl und Kirche fundamental 
anders als die katholische Kirche. - Aber: Dieses Problem ist zwar 
ernst zu   nehmen, aber erst im 20. Jahrhundert wurde es zu Abgren-
zungszwecken wie eine Straßenblockade auf den Weg der Ökumene 
gerollt. Darf dann das gemeinsame Herren mahl nur als Prämie für die 
Beseitigung selbstgemachter zusätzlicher ökumeni scher Hin der nisse 
ausgeschrieben werden - wo es doch die unbe dingte Gabe Christi an 
die Sünder und an die Glaubenswilligen ist? 
 5 Herrenmahlsgemeinschaft, sagt ein fünftes Gegenargument, 
führt auch unter begrenzenden Be din gungen zum Indifferentis-
mus  ge gen über der eigenen Kirche und damit zum dogmati schen 
Indif fe rentismus überhaupt. - Rückfrage: Greift das Indifferentismus-
Ar gu   ment wirklich etwa in der Si tuation der bewußt und gläubig 
gelebten konfessionsverschiedenen Ehen, der ökumenischen Ar beits-
gemein schaften, der bewußt ökumenisch zu sammenarbeiten den 
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Ge meinden, der wissenschaftlich-theologischen Tagungen? Greift es 
auch angesichts der Tatsache, daß selbst Katholiken, die »be rechtigt« 
zum Herrenmahl hinzutreten, sich vielfach nur partiell mit ihrer Kirche 
identifi zieren, so daß man sie besser nicht nach ihrem persönli chen 
Herrenmahlsverständnis fragt?

4 Ein nüchternes, vielleicht hartes Fazit

Um also Klartext zu reden: Wer sagt, Herrenmahlsgemein schaft 
sei aus streng theo logischen Gründen nicht möglich und daher in 
weiteren umschreibbaren Ausnahmefällen über die genannten hin-
aus illegitim, be treibt Denk ver weigerung und verfällt Kurzschlüssen. 
Bei den zentralen Argu menten wird mit zweierlei Maß gemessen 
(et wa bei der Frage der Gegen wart Christi oder beim »Opfer cha-
rak ter« des Her ren mahls) oder nicht zu Ende gedacht (wie bei der 
Amts frage) oder eine theologische oder kirchliche Lehrge stalt dem 
normati ven bibli schen Zeugnis vor geordnet (wie bei der Frage nach 
Her ren mahl und Einheit der Kirche bzw. dem Kirchenverständ nis über-
haupt). 
 Dabei ist dies im Auge zu behalten: In welcher Form auch immer, 
Herrenmahlsgemeinschaft schafft nicht nur, sie ist Kirchen ge-
meinschaft - wenn auch vielleicht in vorläufi ger, unvoll kommener 
Form. Wenn also eine Kirche der gegen seiti gen Zu lassung zum 
Herrenmahl zustimmt, dann bezeugt sie Kirchengemeinschaft - in 
der eventuell nur vorläufi gen Form, in der Herrenmahlsgemein schaft 
geschieht. Sie entläßt also dann in jedem konkreten Fall ein eigenes 
Kirchen glied in eine andere Kirche, obwohl es nicht deren Glied wird, 
sondern Glied der eigenen Kirche bleibt; und doch wertet sie das nicht 
als Antibekenntnis zur je eigenen Kirche. Diese delikate Situation will 
bedacht sein. Sie leitet uns hinüber zu den kir chenpoli tisch-seelsorg-
lichen Argumenten. Wie steht es mit die sen? 

5 Kirchenpolitische und seelsorgliche Gegenargumente

Wer sich vorurteilsfrei einarbeitet, stellt mit größter Über raschung fest, 
wie eine Reihe kirchenpolitischer, seelsorgli cher, ja psycho logischer 
Argumente - solcher gegen eine Herren mahlsgemeinschaft! - 
an Ge wicht gewinnen.
 1 Zum Beispiel kann man nicht einfach argumentieren, die Kir chen 
müßten hier dem zuneh men den Trend im Kirchenvolk sich anbe que-
men, müßten zusehen, daß sie nicht den längst abgefahrenen Zug 
verpassen. Zugegeben, man darf nicht tatenlos zusehen, wie eine 
zuneh mende Grauzone ille galer Praxis entsteht, die je län ger desto 
mehr sich von keinem theologi schen Argument mehr nach denklich 
machen läßt. Das muß jedenfalls dazu anhalten, alle Kräfte des Geis-
tes und des theo logischen Scharfsinns aufzubie ten, um zu klären, ob 
man auch wirklich nur »goldene« Gegenargu mente hat - und nicht 
interesse geleitete Schutz behauptungen. Aber klar ist ja auch: Dürfte 
die Kirche - die Amtsträger! - sich zum Bei spiel auch »dem Trend anbe-
quemen«, wenn die ser die Bot schaft von der Auf erweckung Jesu 
nicht mehr hören wollte? 
 2 Die Motive, die hinter der Forderung nach Herren mahlsgemein-
schaft erkennbar werden, sind keineswegs immer klar und eindeu tig, 
sie sind im Gegenteil vielfältig und vieldeutig, von der ungeduldi gen 
Neigung, »Ballast« abzuwerfen, bis zur Gleichgül tigkeit ge genüber 
dem Bereich der Sakramente überhaupt. Nicht einmal dies ist klar, 
wie breit die Einmütig keit im Kir chenvolk in dieser Hin sicht überhaupt 
ist und ob sich die Forde rung nach Herren mahlsgemeinschaft nicht 
doch nur auf kleine, persönlich vom Problem betroffene Gruppen be-
schränkt. Kurzum: An der not wendi gen Unterscheidung der Geister 
führt kein Weg vorbei, und Kir chenleitungen tun recht daran, wenn 
sie darauf bestehen und sich insoweit auch von Vorwürfen nicht ab-
schrecken lassen.  
 3 Stark ist auch die Überlegung, eine vorschnelle, in ihren 
Kon sequenzen nicht bedachte Herrenmahlsgemeinschaft führe zu 
fal scher Beruhigung über den Konfessionsgegensatz und schwäche 
den Impuls zur Bemühung um wirkliche neue Kirchengemeinschaft. 
 4 Nicht zu unterschätzen ist auch das sogenannte Ostkirchen-
Argu ment. Bekanntlich sind die orthodoxen Ostkirchen gegenüber 
jeg licher Form der Herrenmahlsgemeinschaft noch reser vierter als 
die römisch-katholische Kirche - und übrigens, wie vermerkt, auch 
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dieser gegen über. Die orthodoxen Christen - das ist viel zu wenig 
bekannt - haben eine eucharistische Praxis, die in vielem der Praxis 
der katholischen Kirche in ganz alten Zeiten ähnelt, wo man nur 
einmal im Jahr zur Kommunion ging, dann aber mit umfangreicher 
Vorbereitung (Beichte, Gebete) und langen Danksa gungsriten. Auf-
grund dieser Frömmigkeitshaltung können sie den westkirchlichen 
Umgang mit dem Herrenmahl, gleichviel ob katho lisch oder evan-
gelisch, nur schlicht als ehrfurchtslos gegenüber dem Sakrament 
empfi nden. Das will taktvoll respektiert sein (so auch das Ökumen. 
Direktorium Nr. 124). Die Ostkirchen haben darum aus Gründen der 
Treue zu ihrer Tradition das ökume nische Gespräch mit den Kirchen 
abge brochen oder drohen mit dem Abbruch, die Herrenmahlsge-
meinschaft mit Kirchen auf nehmen, die nicht nach orthodoxem 
Verständnis »Kirchen« sind. Die ökume ni schen Fragen zwischen den 
getrennten Kirchen des We stens be trachten sie als eine inner-west-
kirchliche Angelegenheit und fühlen sich dadurch nicht betroffen. 
 Nun ist es zwar frag würdig, wenn entweder die Ostkirchen 
selbst oder inter es sierte Kräfte im Westen diese Haltung als kir chen   -
po liti sches Druckmit tel gegen weitergehende Verständi gung mit 
den Reforma tionskir chen einset zen. Anderseits ist die Ein bindung 
der or thodoxen Ost kirchen in den ökumenischen Dialog sowohl mit 
der katholi schen Kirche als auch auf der Ebene des Weltkirchenrates 
etwas Kostbares. Dies leichtfertig aufs Spiel zu setzen müßte genau 
jenen Verdacht bestärken, unter dem das Christentum in der heu tigen 
Welt ohnehin schon steht: ein westlicher Import zu sein.  
 5 Das wichtigste kirchenpolitisch-seelsorgliche Gegenargument 
aber ist dies: Wie würde es mit dem nachfolgenden Weltbezug der 
Her renmahlsgemeinschaft stehen? Eine Gemeinschaft am Tisch des 
Herrn, nach der alles zwischen Menschen, Gemeinden, Kirchen vor 
der Welt in Zeugnis und Diakonie so getrennt und konkurrierend 
weiterginge wie bisher, wäre ein leeres Ritual, mehr noch: wäre ge-
rade unter dem Anspruch, Zeichen und Mittel ersehnter neuer Kirchen-
gemeinschaft zu sein, eine Lüge - nicht weniger!

III Mögliche nächste Schritte

1 Noch nicht die »große« Lösung
Wo sind wir hingeraten mit unseren Überlegungen? Theologisch alles 
klar - und kirchenpoli tisch alles blockiert? Hier beginnt meine Suche 
nach möglichen nächsten Schritten - und meine vor sichtige Skepsis. 
 Doch zunächst eine Klärung zur - oft nachlässig gehandhabten  - 
Sprachregelung. Wir müssen folgendes unterscheiden: 
 a  Interkommunion. Das heißt: Kirchen beschließen als ganze 
Herren mahlsgemeinschaft, bleiben aber getrennte Kirchen. Dann ist 
der Zu tritt zum Herrenmahl in der anderen Kirche keine Aus nahme 
mehr, sondern freigestellt, aber ohne kirchliche Folgen.  
 b Offene Kommunion. Kirchen schließen keine Herren mahls   ge-
mein schaft, erklären aber wechselseitig, daß sie kein Glied der Schwes-
terkirche von der Zulassung zum Herrenmahl ausschließen, das zum 
Herrenmahl hinzutritt. Man spricht hier auch - sehr mißverständlich 
- von »eucharistischer Gastbereitschaft« oder gar »eucharistischer 
Gastfreundschaft« - als ob die Kirche hier die »Gastgeberin« wäre! 
 c Interzelebration. Das meint im engeren Sinne die gemeinsame 
Leitung einer Herrenmahls feier durch Amtsträger beider beteilig ten 
Kirchen; oder im weiteren Sinne die volle Kanzel- und Alter ge mein-
schaft - also die Kirchengemeinschaft zwischen als solchen bestehen 
bleiben den Kirchen, so daß nicht nur der Zutritt zum Herrenmahl für 
alle Kirchenglieder wechsel seitig offen ist, sondern auch die Amts-
träger zwischen den Kirchen ausgetauscht werden können. Konkret: 
Ein Pfarrer der einen Kirche könnte nach Lage der Dinge auch Pfarrer 
in der anderen Kirche werden. Solche Kanzel- und Altargemeinschaft 
besteht zum Beispiel zwischen den Kirchen, die sich der »Leuenberger 
Konkordie« zwischen den re formatorischen Kirchen in Europa von 
1973 ange schlossen haben (in zwischen mehr als 80). 
 Wäre solches heute auch schon zwischen den Kirchen der Reforma-
tion - zum Beispiel und besonders zwischen denen der Leuenberger 
Konkordie - und der katholischen Kirche mög lich? 
 Ich kann zur Zeit eine weitgehende Lösung etwa nach dem Mo-
dell der Leuenberger Kon kordie nicht be fürworten. Es würde mehr 
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dro hen als neue Spaltungen in nerhalb der Kirchen, es droht ange-
sichts der Uneinheitlichkeit und Un klarheit der Motive vor allem 
die Gefahr, in einer Art Selbstbefreiung ge schicht liche Lasten der 
Entfremdung einfach ab zuschütteln statt sie geduldig abzu tragen. 
Und es droht da nach die Lüge einer »Gemein schaft«, die nicht er-
rungen, sondern äu ßerlich erschli chen ist, also ihren Namen nicht ver-
dient. Es gibt den einen und anderen evangeli schen Theologen, der 
Herrenmahlsgemein schaft befürwortet und fordert, aber der Mei-
nung ist, zwischen katholischen und refor matorischem Verständnis 
vom Wesen des Christseins und der Kirche bestehe ein kontradik -
to rischer Gegensatz, also ein Gegensatz wie Ja und Nein. Ich gestehe, 
eine solche Auffassung ist mir nicht nachvollziehbar - und auch mit 
den lu the ri schen Bekenntnis schriften nicht in Übereinstimmung, die 
eindeutig für die Ein heit der Kirche die »Übereinstimmung in der Lehre 
des Evangeli ums« fordern (consensus de doctrina evangelii: Augs-
burger Be kenntnis Art. 7). 
 Aber wäre es nicht redlich und einfach gläubig, die Hindernisse 
dort einzureißen, wo theolo gisch Klarheit über die Probleme besteht, 
Indifferentismus also ausgeschlossen ist, und wo die kirchenpo li -
ti schen und psy cholo gischen Bedenken nicht greifen?

2 Ermutigung zu neuen geistlichen Erfahrungen

Ich plä diere daher dafür, Her ren mahlsgemein schaft in be grenz ter 
und dafür vorbereiteter Si tuation zu ermutigen. Es sind im we   -
sent  li chen die schon ge nann ten Situationen: problembe wußte 
öku menische Arbeitsgemeinschaften und Sozialdienste aller Art, 
her aus  gehobene Gottesdienste gut zusammenarbeitender konfes-
si ons verschiedener Gemeinden, bewußt und gläubig gelebte kon-
fessionsverschiedene Ehen, gegebenenfalls extreme Diaspora-
Si tuationen. Und eben auch, als Zeichen und Ausdruck der Hoff-
nung, ein eventueller ökumenischer Kirchentag. Die seelsorgliche 
Vor bereitung, die dazu nötig ist, wird man sich doch wohl zutrauen 
und abfordern können. Wer übrigens daraufhin die anschließen -
de große Vermi schung der Gemeinden befürchtet, unterschätzt 
die Bin dungskraft in Jahrhunderten gewachse ner konfessioneller 
Tra di tionen in beiden Kirchen. Auch dafür liefert die inzwischen über 

25 jährige Geschichte der Leuenberger Kirchengemeinschaft Anschau-
ungsmaterial.  
 Dieses Plä doyer will aber nicht auf ein paar (weitere) ab zähl bare 
Aus nah men hinaus, sozusagen auf kirch liche Re ser vate unter Son-
der rec ht, sondern zielt auf die Dyna mik neuer Erfahrun gen. Die für 
die Zukunft zu erhoffende volle und unein geschränk te Gemein schaft 
am Tisch des Herrn setzt, um jeden Indifferen tismus aus zuschließen, 
wesent lich verbreiterte, we sentlich mehr Chri stin nen und Chri sten 
in unse ren Kirchen erfas sende gemeinsa me Glau benserfahrung und 
dazu erst einmal wesentlich verbreiterte Kenntnis des Lebens und der 
Lehre der Schwesterkirchen voraus und damit ein klares Bewußtsein 
von den Problemen, die bisher wirklich oder angeblich Herren mahls-
gemeinschaft verhindern. Nach allen Regeln mensch lichen Zusam-
men lebens bedarf es dazu der kleinen Gruppen der Vordenker und 
Vor-Praktiker, die sich den Problemen, aber auch den neuen Er fahrun-
gen aussetzen. Sie müssen ermutigt werden zu eben dem Zweck, daß 
daraus immer mehr ein breiter Trend wird, in dem Problembewußt-
sein, neue Gewichtung der Einzelfragen und neue gemeinsame 
geistliche Erfahrungen und deren Austausch mitein ander wachsen. 
 Solche Ermutigung wiederum hat Konsequenzen für die Seel-
sorge. Ökumenischen Arbeits kreisen und wissenschaftlichen ökume-
nischen Gremien muß man hier keine Hilfestellung geben. Aber gut 
zusam menarbei tende Gemeinden, Schulen mit gut funktio nierendem 
»ko operativen« Religionsunterricht, kirchliche Bil dungseinrich tun-
gen und auch »normale« Gemeinden an konfessio nell gemischten 
Orten - wozu gerade auch die Diaspora der einen oder der ande ren 
Kirche gehö ren! - müssen sich immer wieder in ange messener, aber 
intensiver Form des Themas annehmen. Im Trauungs gespräch für 
konfessions verschiedene Paare muß das Thema ange sprochen wer-
den. Unter bleibt dies, dann hat das, was jetzt noch Ausnahme ist, 
wenn gleich oft sehr zahlrei che Aus nahme, keinen geistli chen Boden, 
das heißt: es bleibt indi vidu elle Ausnahme, Notlö sung, von der kein 
Impuls in die Zu kunft ausgeht.
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3 Aufhebung der gegenseitigen Lehrverurteilungen

Und ein letzter Klartext: Auch die beschriebene und auf die gegen-
wärtige Lage bezogene begrenzte Herrenmahlsgemeinschaft setzt 
die Aufhebung der gegenseitigen Exkommunikatio nen und Verwer-
fungen zwischen den Kirchen voraus. In bezug auf die Grundlagen 
des Glaubens, die Rechtfertigungslehre, ist das am 31. Oktober 1999 
geschehen. In bezug auf die Sakramentenlehre und in bezug auf die 
anderen strittigen Punkte muß es folgen. Dazu haben sich die Un-
terzeichner in der »Gemeinsamen offi ziellen Feststellung«, mit der 
die »Gemein same Erklärung zur Rechtferti hungslehre« angenom-
men wurde, feierlich verpfl ichtet. Darauf müssen und dürfen wir 
daher in geeigneter Form und alle nach ihren Möglichkeiten drängen, 
vor allem, wenn das Jubiläumsjahr 2000 mit seinen vielen Sonder -
akti vitäten vorüber ist und der ökumenische Alltag wieder sein Recht 
fordern darf. 
 Zwar müssen die alten Lehrverurteilungen im Ernstfall, wenn alle 
anderen Voraus set zun gen gegeben sind, nicht hindern - das Urteil 
sachkundiger ökumenischer Theologen, daß diese alten Verwerfun-
gen und »Lehrverurteilungen« die Kirchen von heute nicht mehr 
mit kirchen trennender Wirkung treffen, darf dann vorläufi ge 
Gewissensorien tierung genug sein, auch wenn die kirchen offi ziel len 
Vorgänge noch nicht so weit gediehen sind, weil sie anderen Mecha-
nismen und Zeitplänen folgen (müssen). Doch bleibt die ernste Frage: 
Was soll man vom Zutritt zum Herrenmahl in einer anderen Kirche 
halten, wenn und solange diese »offi ziell« noch immer unter der 
»Verwerfung« durch die eigene Kirche steht? Teilnahme am Herren-
mahl in der Schwesterkirche hat dann immer etwas Gewaltsames, 
sie muß entweder die Exkom munikation nicht ernst nehmen oder 
aus übergeordneten Gesichtspunkten das Herren mahl so sehr von 
der Zugehörigkeit zur Kirche trennen, daß es auf neue Weise in eine 
Verengung des Verständnisses sowohl vom Herrenmahl als auch von 
der Kirche umschlägt. 

IV »Dies Brot: Mein Fleisch für das Leben der Welt« - 
Und eine Frage, die wir noch nicht zu stellen wagen 

In einer deutschen Groß- und Universitätsstadt ist Eucharistie feier 
der katholischen Studen tengemeinde. Natürlich sind auch zahlrei-
che evangelische Studentinnen und Studenten anwesend. Die Pre-
digt legt das Jesuswort bei Johannes aus: »Das Brot, das ich geben 
werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt« (Joh 6,51). Als es so 
weit ist, lädt der amtierende Studentenpfar rer zum Tisch des Herrn: 
»Kommt, alles ist bereitet, tretet hinzu und kostet, wie gut der Herr 
ist!« - al  so in einer jener indi rekten, aber für alle, die genau hinhören, 
hinreichend deutli chen Formeln, in denen problembewußte katholi-
sche Pfarrer zur Herren mahlsgemeinschaft einladen. Hinterher wird 
er zu seinem in dieser Hinsicht besonders strengen Bischof zitiert. Der 
Stu den tenpfarrer berichtet, die Geschichte sei noch nicht zu Ende. 
Während der Kommunionausteilung wurde ein schwerbehin derter 
ausländischer Student im Rollstuhl nach vorn gefahren. Er sagte: »Ich 
bin nicht Christ, ich bin Moslem. Aber Sie haben doch ge sagt, das Brot, 
das Jesus gibt, ist für das Leben der Welt. Ich bin doch auch ›Welt‹!« 
Was der Herr Bischof getan hätte? »Ich hätte ihm die Kommunion 
gegeben«, erwidert der Bischof ohne Zögern. Der Studentenpfarrer: 
»Eben dies habe ich auch getan.«

 Durch die ganze theologische Tradition zieht sich die unbe strittene 
Aussage, daß die Euchari stie das höchste aller Sakra mente sei und 
in sich die Kraft habe, die Vergebung aller Sün den mitzuteilen - mit 
der Folge, dann nur noch schwer erklä ren zu können, warum jeden-
falls im Fall einer Todsünde dem Eucharistie empfang der Empfang des 
Bußssakramentes vorangehen müsse - be kanntlich hängt das mit der 
Geschichte des Bußsakramentes zu sammen. Die moderne Eucharis-
tie-Theologie zeichnet die Eu cha ristie als die objektive Zusammenfas-
sung des Glaubens, und zwar unter je ihren Perspektiven sowohl auf 
katholischer wie auf evange lischer Seite: »objektiv«, weil unabhängig 
von der Ver fassung der Teilnehmenden in der Herrenmahlsfeier alles 
zusam men schießt, was den christlichen Glauben und das Leben im 
christ lichen Glauben ausmacht. Wer zum Herrenmahl kommt, hört 
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die Botschaft in ihrer ursprünglichen Form in der Lesung der Heili gen 
Schrift, erhält sie ausgelegt für das gegen wärtige Leben, antwortet in 
Dank, Lobpreis, Bekenntnis und Bitte, voll zieht in sinnbildlicher Hand-
lung mit, worin auch Jesus sinn bild lich das Gottesheil in seinem Leben 
und Sterben mitgeteilt hat, läßt sich an die ethischen Konsequenzen 
dieses Glaubens erin nern, insbesonde re an den Auftrag des Friedens, 
wagt dar aufhin, er mächtigt durch Wort und Tat Jesu, zu Gott, dem 
Schöp fer Him mels und der Erde, »Vater« zu sagen, bekräftigt diesen 
Glauben je persönlich im Empfang des Sakramentes, ganz konkret 
im »Amen« vor dem dargereichten eucharistischen Brot und dem 
Kelch - und läßt sich mit diesem Glau ben und der in ihm grün den-
den Zuver sicht entlassen in den Dienst in der Welt. Kurzum: Wie 
in der Urkirche, so können auch wir heute wieder besser denn 
je be grei fen, daß wir im Herrenmahl unter Berufung auf Jesus 
Chri stus vor den lebendigen Gott treten, in dem all unser Heil ist. 
Man kann nicht oft genug beto nen, daß all dies auf kei ner lei »Stim-
mung« ange  wiesen ist, vielmehr nichts als nüch ter nen und gläubigen 
Mitvollzug er  for   dert - und nur deshalb kann man ja auch fordern, 
daß be wußt Glaubende es als selbst ver ständli che »Pfl icht« anzu sehen 
haben, am Sonntagsgottes dienst teilzu neh men. 
 Dennoch gilt es bei fast allen Theologen, die an der hier zu sam-
menfassend dargestellten Diskussion teilgenommen haben, als 
Selbstverständlich keit, daß nur getaufte Kirchenglieder am Her ren  -
mahl teilnehmen dürfen. Gerade die gemein same Taufe ist ja einer der 
Felsen gründe für die Forderung nach Gemeinschaft beim Herrenmahl. 
Nur ganz selten wird diese »Be dingung« mit einem Fragezeichen ver-
sehen. Ist man sich be wußt, wie frag würdig diese Selbstverständlich-
keit werden kann? 
 Es ist hier nicht mehr dar über nachzudenken, aus welch guten 
Gründen in gleichgültiger, mißtrauischer und auch feindseliger 
Um gebung zu Zeiten der alten Kirche die Herrenmahls feier zur in-
timsten und darum auch nach außen abgeschotteten Feier der Ge-
meinde wurde und es dann, im »christlichen« Zeitalter, unter neuen 
Vorzei chen auch blieb. Es muß auch nicht infrage gestellt werden, 
daß der normale Weg zum Glauben tat sächlich, wie eh und je, die 
Verkündigung, das Gespräch, der Unterricht, die Taufe und da mit 
die Aufnahme in die Kirche und dann das Herrenmahl ist - bei der 
Erwachsenentaufe sofort, bei als Kinder Getauften nach Erreichen 
des entsprechenden Alters. Und doch bleibt die Frage, die in der mul-

tikulturellen, multi religiösen Welt der Zukunft uns noch zu schaffen 
machen und alle bisherigen Diskussionen um Herren mahls gemein-
schaft zweit rangig erscheinen lassen dürfte: Wen darf ich nach 
Bedingungen fragen und gegebenenfalls zurück weisen, der oder 
die zum Her renmahl hinzutritt, um unter Beru fung auf Jesus am 
Freudenmahl des Heils teilzunehmen und damit im Glauben vor den 
lebendigen Gott zu treten? 
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Hinweis
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Aufsätzen, also in Zeitschriften 
und Sammelwerken geführt,
seltener in Büchern, und wenn, 
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Freiburg i. Br. - Göttingen 1986
S. 89-124: 

Johannes Pruisken
Interkommunion im Prozeß
Abend mahls ge meinschaft 
als Zeichen und Mittel kirchlicher 
Einigung
Essen 1974

Karl Rahner
Über Interkommunion
in: ders., Vor fragen zu einem 
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Freiburg i.Br. 1974, S. 79-92

Theodor Schneider
Zeichen der Nähe Gottes
Grundriß der
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Mainz 61992, S.171-183
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Leipzig 1996
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Heinrich Bacht u.a.
Christen wollen das eine 
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Die konfessionsverbindende 
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Mainz 1991, S. 116-126

Heinrich Fries
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Graz 1991
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Dogmatische 
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Lothar Lies
Realpräsenz bei Luther und 
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Eine Übersicht anhand neuerer 
Veröffentlichungen
Zeitschr. f. kath.Theol. 119 
(1997) 1-26; 181-219; 
Die Dokumentation des 
Katholi kentages Mainz 1998
Referate von Harald Wagner 
und Eberhard Jüngel
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